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Allgemeiner Theil.

Zeitpunkt. Die Ausstellung findet statt von Sonnabend 
den 28. Juni 10 Uhr vormittags bis zum 30. Juni 7 Uhr 
abends.

E i n l i e fe r u n g. Die Einlieferung und Aufstellung der 
Thiere und Ausstellungsgegenstände muß am Freitag den 27. 
Juni vor 12 Uhr mittags beendet sein; später eingelieferte Aus­
stellungsobjekte (Thiere oder Sachen) werden zurückgewiesen. Um 
12 Uhr beginnt die Expertise.

Eintrittspreise. Dem Publikum ist der Besuch der 
Ausstellung am Freitag von 12 Uhr mittags nur gegen Lösung 
von Passepartouts à 2 Rol., welche auch für die folgenden 3 Tage 
gelten, gestattet; im übrigen beträgt der Preis für:

a) Tagesbillete, welche zu einem einmaligen unuilterbroche- 
nen Besuch der Ausstellung ^bowch^igen: am Sonnabend a 65, 
am Sonntag à 22 und am Mvüm'g " 35 Kopeken.

b) Kinderbillete, welche zu einem einmaligen ununterbroche­
nen Besuch der Ausstellung berechtigen, an allen 3 Tagen a 12 Kop.

c) Passepartouts, gültig von Sonnabend 10 Uhr morgens 
bis Montag 7 Uhr abends а 1 Rbl. 50 Kopeken.

U in fa n g. Die Ausstellung umfaßt: Thierschau und zwar: 
Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hunde, landwirthschaftliche 
Maschinen und Gerät he, landwirthschaftliche Feldprodukte, Meierei- 
und Molterei-Erzeugnisse, landwirthschaftliche jndnstrie-Erzcugnisse, 
landwirthschaftliche Hülfsmittel, forstwirthschaftliche Maschinen, 
Geräthe, Erzeugnisse, Hausindustrie und ländliche Gewerbe.

Anmeldung. Die Annahme aller Meldungen wird mit 
dem 1. Juni, 12 Uhr mittags geschlossen.
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T h i erni eldu n g en. Pferde, Rinder, Schafe, Schweine 

haben unter Anwendung der durch das Bureau zu beziehende 
Anmelde-Formulare stattzufinden. Pferde, Rinder, Schafe, Schweine 
sind je auf gesonderten Formularen anzumelden. Die im For­
mular gestellten Fragen sind leserlich und deutlich zu beantworten. - 
Thiere (Mnzetthiere und (Lollectionen) können entweder zum 
Preisbewerb oder hors concurs gemeldet werden. Sollen 
Thiere (Einzelthiere und Cvllectionen) cvncurriren, so 
dürfen sie 311 m Preisbelverb 11 u r in ei n er C l a s s e 
g cm eldet werden. F st die Meldung zu keiner oder doch meh­
reren Classen und nicht hors concurs erfolgt, so werden die Thiere 
derjenigen Classe zugetheilt, deren Coneurrenzbedingungen schwerer 
zu erfüllen sind.

Meldungen lebloser Objekte und Meldungen 
von Hunden erfolgen mündlich im Bureau oder brieflich ohne 
Anwendung besonderer Formulare unter möglichst genauer Bezeich­
nung der Gegenstände, der ungefährem Angabe des erforderlichen 
Raumes, des Ramens und der Adresse des Ausstellers.

Bestätigung. Das Büreau bestätigt den Empfang der 
Meldung, vorbehältlich der Prüfung durch den Komitc. Bei 
Einlieferung der Thiere ist die Bestätigung ter Meldung vorzuweisen.

A и s w c eh s e 1 ii n g. Auswechselung gemeldeter Thiere inner- , 
halb ein und derselben Klasse sind gestaltet, falls dieselben dem 
Büreau vor Aufstellung der Thiere angezeigt werden. Ein auf 
die Auswechselung bezüglicher Anschlag ist nach Beprüsung durch 
den Konnte vom Aussteller am Stande des Thieres anzubringen.

Versicherung. Rur gegen Feuer können auf diesbezüg­
lichen Vermerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der 
Versicherungssumme die Ausstellungsobjekte für Rechnung des 
Ausstellers versichert werden.

V e r a n t iv ortu 11 g. Der Konnte übernimmt keinerlei Ver- 
anwortung sür etwa vorkommende Beschädigungen oder Verluste 
der Ausstellungsobjekte.

Untersuchung und Zurückweisung. Das Recht der 
Untersuchung auf den Gesundheitszustand der Thiere behält sich 



der Komito vor. Kranke lind mit Fehlern behaftete Thiere kön­
nen vor lind während der Ausstellung durch den Komitö vom 
Platze entfernt werden Der Komiti> behält sich das Recht vor, 
die ihm für die Ausstellung ungeeignet erscheinenden Thiere und 
Objekte sowohl bei der Meldung als auch bei der Einlieferung 
zurüchuweisen. Die P r e i s r i eh t e r siild berechtigt, über die 
Details der Meldung eine Controlle 311 üben lind für wissentlich 
falsche Angaben beim Kvinite den Ausschluß des betreffenden 
Ausstellers und seiner Objekte von der Alisstelluiig auf Grund 
eines die Motive enthaltenden Protokolles zu beantragen.

Aufsicht. Die Aufsicht aus dem Ausstellungsplatze wird 
von den Komit^-Gliedern und den Schauwarten, lvelchen Wächter 
unterstellt sind, ausgeübt; den Anordnungen des Aufsichtspersonals 
ist unlveigerlich Folge zu leisten.

Standgeld. Das Standgeld ist vor Eröffnung der 
Ausstellung von den Ausstellcm dem Pflegerpersonal einzuhändi­
gen liiid wird diesem durch die Ordnungßmänner gleich nach 
Aufstellung der Thiere gegen Empfangsbescheinigung abgefragt. 
Das Standgeld beträgt:

Л) Für Thiere:

1) für eine Pferdelatere........................................................75 Kop.
2) „ „ Rinderlatere........................................................50 „
3) „ einen Schafkoben.........................................................75 „
4) „ „ Schweinekoben . ... .......................................100 „
5) „ ein Box (für Fohleilstuten).....................................150 „

B) Für leblose Ausstellungsobjekte unter Dach:

1 ) pro .Huß Tischfläche 5 Kop.
2) „ Wandfläche 3 „
3) „ Boden fläche 3 „

Bon Maschinen ic. wird, sofern sie im Freien oder eigenen 
Pavillons des Ausstellers ausgestellt werden, kein Standgeld 
erhoben Vorhandene Einrichtungen dürfen ohne Einwilligung des 
Koinito nicht von den Ausstellern oder ihrein Personal geändert 
werden. -

Wartung. Für Wartung, Pflege, Futter, Abräumung 
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und Transport der Ausstellungsobjekte hat der Aussteller für seine 
Kosten und durch sein eigenes Personal zu sorgen. Tie Zahl 
des Personals ist, sofern es die Wartung der Thiere lind Be­
dienung der Maschinen betrifft, mit den Schauwarten zu 
vereinbaren, und erhält dieses Personal von den Schauwarten 
unentgeltlich sichtbar zu tragende Abzeichen. Wer dieses Ab­
zeichen verliert oder anderen Personen zur Benutzung übergiebt, 
muß 1 Rbl. in die Ausstellungskasse zahlen.

Pfleger. Tie Pfleger der Thiere dürfen von 9 Uhr 
morgens bis 7 Uhr abends während der Ausstellung den Aus­
stellungsplatz nicht verlassen; thun sie es in dieser Zeit, so 
werden sie nur gegen Lösung eines Tagesbillets wieder hereingelassen. 
Die Pfleger haben die Reinigung und Beschickung der ihnen 
anvertrauten Thiere vor 7 Uhr morgens zu besorgen.

Futter. Klee, Heu, Streustroh, Hafer, Gerste und Hafer­
mehl können zu festen Preisen in bestimmten Stunden auf dem 
Ausstellungsplatze gekauft werden. Wasser wird umsonst geliefert. 
Jeder Aussteller ist berechtigt, zum Gebrauch für seine Thiere 
Futter mitzubringen, doch darf er davon nicht ans dem Aus­
stell ungspla tze verkaufen.

Vorführen. Das Vorführen eines jeden Thieres kann 
jederzeit von den Komitvgliedcrn, Preisrichtern und Schauwarten 
verlangt werden. Alle Stiere müssen mit Nasenringen versehen sein. 
Die Pferde werden täglich zu bestimmten Stunden vorgeritten, 
-gefahren oder -geführt rind ist dabei die vom Schauwart festge­
setzte Ordnung einzuhalten Alle mit l. und I I. Preisen prämiirten 
Pferde und Rinder sind zwecks photographischer Ausnahme 
vorzuführen.

T h i e r ä r z t l i eh e A t t e st a t e. Ein Veterinär wird wäh­
rend der Ausstellung zugegen sein und am letzten Ausstellungstage 
in näher zu bestimmenden Stunden die für den Bahntransport 
erforderlichen thierärztlichen Attestate ausstellen; die Kosten derselben 
hat der Besteller zu tragen.

Verkauf. Für alle verkäuflichen Thiere sowohl, als 
auch leblosen Ausstellungsobjekte ist der Verkaufspreis bei der 
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Meldung unbedingt anzugeben und darf derselbe während der 
Ausstellung nicht erhöht werden. Der Verkauf der Thiere findet 
durch das Büreau statt und hat nur der auf solche Art abge­
schlossene Verkauf Gültigkeit. Vom Verkäufer wird, falls der 
Verkauf zu Stande gekommen, für Thiere eine Abgabe von 3°/0 
der Verkausssumme, von leblosen Objekten 1% der Verkaufssumme 
zu Gunsten der Ausstellungskasse erhoben. Für verheimlichte 
Verkäufe lverden 2O°/o erhoben. Von dein Verkauf land- und 
sorstwirthschaftlicher Maschinen, Geräthe und Hülfsmittel wird 
keine Abgabe erhoben.

Auction. Die Auction beginnt am letzten Ausstellungs­
tage nach 1 Uhr nachmittags. Zur Auetion werden nur Thiere, 
nicht leblose Ausstellungsobjekte zugelassen und zwar:

1) alle von vornherein als zur Auction resp. verkäuflich 
gemeldeten Thiere, soweit dieselben nicht vor Beginn der Auction 
verkauft worden sind und der Aussteller die zwar verkäuflich ge­
meldeten, aber unverkauften Thiere aus die Auetion bringen will;

*2) alle als unverkäuflich ausgestellten Thiere, die der Aus­
steller zur Auction bringen will, jedoch unterliegen diese einer 
Auctionstcucr von 50 Kop. pro Pferd resp. Rind und 25 Kop. 
pro Stück Kleinvieh, welche bei der Meldung zur Auction vom 
Besitzer des Thicres im Büreau zu entrichten ist;

3) nicht ausgestellt gewesene Thiere; diese unterliegen einer 
Auctivnsteuer von 3 Rbl. pro Pferd resp. Rind und 1 Rbl. 
pro Stück Kleinvieh, welche Steuer bei der Meldung zur Auction 
vom Besitzer des Thieres im Büreau zu entrichten ist.

Ist der Verkauf auf der Auction zu Stande gekommen, 
so zahlt der Verkäufer 3"/0 der Verkaufssumme zu Gunsten der 
Ausstelluugskasse. Befreit von der Zahlung obiger Abgabe sind 
diejenigen, welche ihre Thiere zurückgekauft haben.

><«<



T h i e r s ch a u

Prämi irte Thiere. In Wenden oder Dorpat prä- 
miirte Thiere können, wenn zur selben Klasse gemeldet, in welcher 
sie prämiirt worden, nur auf eine höhere Prämie in Concur- 
renz treten.

Prüfung — Expertise. Nachdem seitens des Comité 
festgestellt worden, ob die ausgestellten Thiere mit allen vom 
Programm geforderten Angaben gemeldet worden lind überhaupt 
zur Coneurmlz zulässig sind, beginnt die Thätigkeit der Richter 
auf Grundlage eines Verzeichnisses, enthaltend alle zum Preis­
bewerb zugelassenen Thiere. Die Thätigkeit der Richter besteht 
in der Beurtheilung des Thieres, vorherrschend nach den an der 
äußern Erscheinung zu beurtheilenden Eigenschaften, ob ein und 
welcher Preis dem Thier zuzuerkennen sei, und sind die 
t h a t s ä eh l i ch gut e n, n i ch t die relativ b e st e n Thiere 
zu prämiiren.

Geschäftsordnung der Preisrichter. Die Ob­
männer einer jeden Abtheilung bestimmen die Ordnung der Ex­
pertise in ihrer Abtheilung. ?,cder Gruppe der Preisrichter wird 
ein Schallwart zugetheilt. — Preisrichter, die zugleich Aussteller 
sind, treten für die Klasse, in der sie ausstellen, als Richter 
ab, an ihre Stelle tritt für die betr. Classe ein vom Obmann 
und dem Präsidenten des Ausstellungs-Comito cooptirter Richter.

In jeder Classe lvird die Prüfung durch zwei Preisrichter 
und einem Obmann vorgcnommen. Siild die beiden Preis­
richter verschiedener Meinung, so giebt der Obmann zwischen den 
beiden Ansichten den Ausschlag. Der Schauwart der betreffen­
den Abtheilung führt das Protokoll uild hat eine berathende 
Stimme.
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Preisbewcrb. Ein Preisbewerb findet nur 
innerhalb einer jeden Classe statt. Eine Ausnahme 
hiervon wird insofern gemacht, als die in einer CollectionSclasse 
(Zucht, Paare Viererzüge re. re.) ausgestellten Thiere ipso jure 
auch um die in den Classen für Einzelthiere ausgesetzten Kopfpreise 
concurriren, vorausgesetzt, daß diese Thiere auch die für die 
Einzelclassen (Classen, in denen nur ein Thier ausgestellt zu werden 
braucht) durch das Programm festgesetzten Bedingungen erfüllen.

Preisvertheilung. Geldpreise dürfen nicht getheilt 
werden. — Geldpreise und Medaillen, ausgesetzt zur Prämiirung 
in einer Collectionsklasse, dürfen tveder Einzelthieren zuerkannt, 
noch zur Prämiirung in einer andern CollectionSclasse verwandt 
werden.

Avtheiknng I. Pferde.

Z üchte r. Als Züchter gilt der, dem die Mutter des 
auszustellenden Thieres zur Zeit der Empfängniß gehörte.

Aufgezogen. Als vom Aussteller ausgezogen ist ein 
Thier anzusehen, das vor vollendetem ersten Lebensjahr in den 
Besitz des Ausstellers übergegangen ist.

Englisches Blut. Das Erfordernis; des englischen 
Bllltes in den beiden Klassen für Zuchthengste unb in der Klasse 
„Zuchten von Pferdeit zum Gebrauch in schneller Gangart", be­
zweckt, den Wunsch des Laitdes nach Einheitlichkeit in der Zucht­
richtung und die Bestrebungen des Pferdezuchtvereins die Eilt- 
heitlichkeit auf der Basis des englischen Blutes zu erreichen, nach 
Möglichkeit zu unterstützen, während den vorhandenen Pferden 
aller anderen Rassen und Schläge Gelegenheit geboten wird, in 
den übrigen Klassen, namentlich in der Klasse „Zuchten voit 
Arbeitspferden" volle Würdigung zu erfahren.

Zutheilung zur Klasse. Die Preisrichter sind be­
rechtigt, Pferde, die zum Preisbeiverb in einer bestimmten Klasse 
aiigemeldet siltd, falls dieselben in dieser Klasse nicht prämiirungs- 
werth erscheinen, in einer anderen Klasse concurriren zu lassen.
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ft rüppe 1. Pferde z u m ft cbrn tt ch in s ch N e l s c r 
Gangart.

Klasse I. 311 ch t h e n g st e mit nach­
weislich englischem Blute vor dem 
I. Juni 1893 geboren . . . .

Kl. II. Zuchtstuten, d. h. Stuten, 
die wenigstens ein Fohlen normal 
ausgetragen und geboren haben, 
mit nachweislich edlem Blut oder 
deren Exterieur eine derartige Ab­
stammung vermuthen läßt, vor dem 
1 • Juni 1893 geboren, nicht unter 
2 Arschin hoch é.................

K l. UI. Reitpferde (Hengste, Stu­
ten, Wallache) im Alter von 3 Jah­
ren und darüber, vom Aussteller im 
Inlands ausgezogen, dem Preis- 
richtercollegio vorgeritten . . .

Kl. IV. Einspännig gefahrene 
Pferde (Hengste, Stuten,' Wal­
lache) im Alter von 3 Jahren und 
darüber, vom Aussteller im Jnlande 
aufgezogen, dem Preisrichtercollegiv 
vorgesahren ........

Kl. V. 3 w eisp ä n n i g g e s a h r e n e 
Pferbe (Hengste, Stuten, Wal­
lache) im Alter von 3 Jahren und 
darüber, vom Aussteller im Jnlande 
aufgezogen, dem Preisrichtercollegiv 
im Paar vorgefahren. . . . .

Kl. VI Viererzüge. Vierspän­
nig g e sa hr. Pferde (Hengste, 
Stuten, Wallache) im Alter von 
3 Jahren nnd darüber, vom Aus­
steller im Jnlande ansgezogen, dem 
Preisrichtercollegiv vierspännig vor­
gefahren ..................................

I. Pr. II. Pr. Ill.Pr.

1 slb. 1 br. Dpl.

2 slb. 2 br. Dpl.

1 slb. 1 br. Dpl.

1 slb. 1 br. Dpl.

50 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

10O R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.
Kl. VIL Zucht'eii. Es müssen 4 vom 

Aussteller im Jnlande gezüchtete und 
aufgezogene Thiere (Hengste, Stu­
ten, Wallache), die von einem oder 
mehreren Hengsten mit englischem
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Blute cibftnmmcn, in 2 aufeinander­
folgenden Jahren geboren und nicht 
jünger als 3 Jahre siud, ausge­
stellt werden.................................

I. Pr. II. Pr. III.Pr.

100 N. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Gruppe 2. Pferde des Äröeitsschtages.

K l. VIII. Zuchthengste, mit nach­
weislich englischem Blute, vor dem 
1. Juni 1893 geboren ....

K l. IX. Zuchtstute n, d. h. Stuten, 
die wenigstens ein Fohlen normal 
ausgetragen und geboren haben, 
nicht unter 2 Arschin hoch, vor dem 
1. Juni 1893 geboren . . . .

AU. X. Einspännig gefahrene 
P f e r d e (Hengste, Stuten, Wal­
lache) im Alter von 3 Jahren und 
darüber, vom Aussteller im Julande 
aufgezogen, dem Preisrichtercollegio 
vorgefahren............................

K l. XI. Zweispän nig gefahrene 
Pferde (Hengste, Stuten, 2pal- 
lache) im Alter von 3 Jahren und 
darüber, vom Aussteller im Julande 
aufgezogen, dem Preisrichtercollegio 
im Paar vorgefahren............

AU. XII. Zuchten. Es müssen 4 vom 
Aussteller im Julande gezüchtete und 
aufgezogene Thiere (Hengste, Stuten, 
Wallache), die von Hengsten mit 
englischem Blut o der von Hengsten 
eines anderen Schlages abstammen, 
in 2 aufeinanderfolgenden Jahren 
geboren und nicht jünger als 3 Jahre 
sind, allsgestellt werden . . . .

1 slb. 1 br. Dpl.

2 slb. 2 br. Dpl.

2 slb. 2 br. Dpl.

50 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

100 R. 1 br. Dpl.

51 l. XIII. F o h l e n aus Gruppe 1 u. 2, 
bis 6 Monate alt.................2 Evuditiouspreise à 10 Rbl. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.
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K l. XIV. Fohle n aus Gruppe 1 u. 2,
im Alter von 6—18 Monaten . . 2 Conditionspreise à 10 Rbl.

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

K l. XV. Fohl e n aus Gruppe 1 u. 2,
von 17a—3 Jahren.........................2 Conditionspreise à 10 Rbl.

für Aussteller bäuerlichen
Standes, sonst Dipl.

Auster um die für die klassen I—XV ausgesetzten Preise con- 
cnrriren alle Pferde im Besitz von Bauern um die von der livlän­
dischen Ritterschaft ausgesetzten Geldprämien, sofern die Besitzer Zeug­
nisse über eigene Züchtung, ausgestellt von der örtlichen Gemeinde­
verwaltung, beibringen.

NB. Die in Kl. I, II, VIII, IX coacmrirenden Pferde brauchen üoiii 'Ли8= 
steiler weder gezüchtet noch aufgezogen zu sein.

Die Zncrkennnng zweiter uub dritter Preise in den Klassen für Gebrauchs­
Pferde ist unabhängig vom Vorfahren resp. Vorreiten.

Nachweise über eigene Aufzucht und Züchtung der aus­
gestellten Pferde durch die Aussteller rc. ist der Comité einzu­
fordern berechtigt, aber nicht verpflichtet; für Aussteller bäuer­
lichen Standes gilt als Nachweis ein Attestat der örtlichen Ge­
meindeverwaltung, welches bei der Meldung beizubringen ist.

Sonderablheilung. M e i ch s g e ll n t w e f e n.

Die Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens hat für die 
diesjährige Wendensche Ausstellung folgende Prämien anSgesetzt:

1) für Arbeitspferde im bäuerlichen Besitz: 
a. für Hengste und Stuten im Alter von 3 bis 5 

Jahren 100 Rbl. zu Kopfpreisen.
b. für Fohlen, geb. 1896, 100 Rbl. zu Kopspreisen.

2) für Arbeitspferde im Besitz von Groß­
grundbesitzern: 2 silberne Medaillen, 4 broncene 
Medaillen, 6 Anerkennungs-Diplome.

Preisrichter des Reichsgestütwesens: General Baron Ossen­
berg, Staatsrath Bruuns, Kammerjunker Fürst Kropotkin.
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^ölfitifinifl II. Winder.

Reinblut. Als Reinblut werden zur Coneurrenz um 
die für dasselbe ausgesetzten Preise zugelassen:

a) solche Rinder, die ans dem Auslande importirt und nach­
weislich reinblütig sind, oder nachweislich von solchen im- 
portirten abstammen;

b) solche Rinder, die von der Körungscommission als rein­
blütig ongekört und in das Stammbuch eingetragen sind 
oder nachweislich von Stammbnchthieren abstammen;

c) solche Rinder, die zwar and einer Kreuzung hervorgegangen 
sind, aber durch stündiges Aufkreuzen mit Stieren einer 
Raffe in wenigstens vier Generationen die typischen For­
men der Rasse dieser Stiere erlangt haben;

d) solche Rinder, die nachweislich aus einer Vermischung der 
sub a, b, c angeführten Rinder einer und derselben 
Rasse hervorgegangen sind.

Nachweise. Fedes Thier, das als reinblütig concur- 
riren soll, muß ein Attestat seines Züchters haben, durch welches 
seine Retnblütigkeit beglaubigt ist. Zn diesem Attestat muß Vas 
Zeichen angegeben sein, mit welchem das Thier gezeichnet ist.

Kopfzahl. Aus einer Wirthschaftseinhett in einer Klaffe 
ausgestellte Zuchteu oder (5ollectionen, welche an Kopfzahl die 
vom Programm sixtrte Almiinalanzahl übersteigen, werden iminer 
nur als eine Zucht resp. Collection aufgefaßt.

Milchertrag und Gewicht. Es ist erwünscht, daß 
bei Meldung von Kühen der Mllchertrag der letzten, beendeten 
^actationsperiode (in Stof), sowie die Dauer derselben (in Tagen­
angegeben werde. Sollte eine Kuh noch in der ersten Milch 
sein, so wäre der Milchertrag vom Tage der Geburt des Kalbes 
bis zum Tage der Acelvung anzugeben.

Das Lebendgewicht der Rinder ist, wenn möglich, anzugeben 
(in russ. Pfd.), sowie auch der Lag der Wägung.

Gruppe 1. A n g l e r - R e i n b l u t.

I. Pr. 11. Pr. Ill.Pr. 
Ш. 1. Stiere ausländischer Herkunft

20—36 Monate alt . . . .. . lOO R.u. I slb. 1 br. Dpi.
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I. Pr. II. Pr. m.Pr. 
ML II. Stiere ausländischer Herkunft

über 36 Monate alt....................... 1 slb. 1 br. Dpl.
Ml. 111. Stiere inländischer Herkunft

20—36 Monate alt..........................100 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.
Ml. IV. Stiele inländischer Herkunft

über 36 Monate alt...................... 1 slb. 1 br. Dpi.
NB. Befindet sich der mit dem ersten greife präiniirte Stier im Besitz eines 

Händlers oder Ausländers, so wird die Geldprämie dem Aussteller nur anspezahlt, 
wenn er den Stier vor Schluß der AuöstelüiNt) im Jnlaube verkauft: geschieht diese» 
nicht, so verbleibt die Geldprämie der Ausstelluugskasse.

Ml. V. М ü h e in der ersten oder zweiten
Milch, int Zulande geboren . . . 25 R. u. 1 slb. 1 br. Dpi.

Ml. VI. М ü h e in der dritten Milch und
älter, im Jnlaube geboren . . . 25 R. u. I slb. 1 br. Dpi.

Ml. VII. Züchten, bestehend ans inin- 
destens einem Stier inländischer oder 
ausländischer Herkunft und 4 inlän­
dischen Mühen eigener Zucht 
des Ausstellers....................... 200 N. u. 1 slb. 1 br. Dpi.

NB. Als Mühe eigener Zucht des Ausstellers gelten:
a) Mühe, gezüchtet und erzogen vorn Aussteller;
b) Mühe, gezüchtet und erzogen auf der die Ausstellung beschickenden Wirthschaft, 

welche durch Kauf, Erbfolge oder Arrende in den Besitz des Ausstellers über­
gegangen ist;

c) Mühe, die einer Heerde angehörcn, welche Heerde der Aussteller zwecks Weiter- 
zuchtung augekauft hat.

ML VIII. Muhco11e c tio n, bestehend 
aus mindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren nur inländischer Herkunft, 
oder bestehend aus mindestens 5 
ausgeglichenen Thieren theils in­
ländischer, theils ausländ. Herkunft 100 W. u. 1 slb. 1 br. Dpi.

Ml. IX. Jungviehcollectio n, be­
stehend aus nicht weniger als 6 im 
Inlande geborenen weiblichen Thie- 
reu eigener Zucht (cf. NB. Ml.VII) 
des Ausstellers, nicht unter 1'/, I. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Reinblut-Stier . . 50 R. u. 1 slb. 1 br. Dpi.

Ml. X. Iu n gviehco11 e ction, wie 
Ml. IX, jedoch brauchen die Thiere 
nicht eigener Zucht des Ausstellers 
zu sein........................................25 N. u. 1 slb. I br. Dpi.
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LU. XL Jungvieh collection e n, 
bestehend nils nicht weniger als 6 
tut Jnlande geborenen weiblichen 
Thieren im Alter von w—18 Mo­
naten, noch nicht gedeckt ....

Kl. XII. Kälbercollection en, be­
stehend aus nicht lveniger als 6 im 
Jnlande geborenen Kuhkälbern, im 
Alter von 4—1 о Mon., verkäuflich

I. Pr. II. Pr. III.Pr.

1 Conditionspreis 2и Rbl.

1 Conditionspreis 15 Rbl.

Gruppe 2. Angler-Halbblut.

Kl. XIII. Zuchten, heflehend aus min­
destens einem Reinblut-Stier 
in- oder ausländischer Herkunft und 4 
inländischen Kühen e i g e n e r Zucht 
des Ausstellers (cf. NB. Kl. VII) . 100 91.«. 1 slb. 1 br. Dpi.

Kl. XIV. Kuhcollcctione ii, beste­
hend aus mindestens 5 ausgegliche­
nen Thieren inländischer Herkunft 75R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. XV. I u n gv i e h c v l l e c t i o n, be­
stehend aus nicht weniger als 6 im 
Jnlande geborenen weiblichen Thie­
ren e i g e n e r Z u ch t (cf. NB. K l. Vil­
des Ausstellers, nicht unter l*/8 I. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Reinblut-Stier . . 25 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Gruppe a. Ostfr i e s en - N c i n blut.

Kl. XVI. Stiere ausländischer Her­
kunft 20- 36 Monate alt . . . loO R.u. 1 slb. I br. Dpl.

Kl. XVII. Stiere ausländischer Her­
. kunst über 36 Monate alt '. . . i slb. 1 br. Dpl.

Kl. XVlll. Stiere inländischer Her­
kunft 20—36 Monate alt ' . . . lOO R.u. I slb. 1 br. Dpl.

Kl. XIX. Stiere inländischer Herkunft
über 36 Monate alt .... . i slb. 1 br. Dpl.
NB. Befindet sich der iiiil dein ersten Preise prämiirte Stier int Besitz eines 

Handlers oder Ausländers, so wird die Geldprämie dem AusstcUer nur ansgezahlt, 
wenn er den Stier vor Schluß der Ansstellniig im Jnlande verkauft; geschieht dieses 
nicht, so verbleibt die Geldprämie der AuöstellnngSkasse.

Kl. XX. Kühe in der ersten od. zweiten
Milch, im Jnlande geboren. . . 25 R. u. I slb. 1 br. Dpl.
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Kl. XXI. Kühe in der dritten Milch 
nnd älter, iin Inlands geboren .

SU. XXII. Z u ch te ii, bestehend aus min­
destens einem Stiere inländischer od. 
ausländischer Herkunft nnd 4 inlän­
dischen K ilhen e i g e n e r Z u ch t 
(cf. NB. Kl. VII) des Ausstellers .

SU. XXIII. K uhc ol lec tion, bestehend 
aus mindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren nur inländischer Herkunft, 
oder bestehend aus mindestens 5 
ausgeglichenen Thieren theils in- 
ländifcher, theils ausländ. Herkunft 

Kl. XXIV. Jungviehcollectio n, 
bestehend aus nicht lveniger als 6 im 
Inlande geborenen weibl. Thieren 
eigener Zucht (cf. NB. SU. VII) 
des Ausstellers, nicht unter l1/2 I. 
alt, noch nicht in Milch, aber ge­
deckt von einem Reinblut-Stier. .

SU. XXV. I u ngv ie h c v l le c t iou, 
wie SU. XXIV, jedoch brauchen die 
Thiere nicht eigener Zucht des 
Ausstellers zu sein............

Kl. XXVI. Jungviehcollectio- 
II e ii, bestehend aus nicht weniger 
als 6 im Inlande geborenen weibl. 
Thieren im Alter von 10—18 Mon., 
noch nicht gedeckt..................

Kl. XXVII. S\ ä lbercollecti o n e n, 
bestehend ans nicht weniger als в 
iin Inlande geborenen Kuhkälbern, 
int Alter von 4—10 Mon., vertäust.

I. Pr. II. Pr.III.Pr.

25R.U. l slb. 1 br. Dpl.

200R. u. l slb. 1 br. Dpl.

lOOR.u. lslb. 1 br. Dpl.

50 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

25 R. u. lslb. 1 br. Dpl.

1 Conditionspreis 20 Rbl.

1 Conditionspreis 15 Rbl.

Gruppe 4. Ostfriesen-Halbblut.

SU. XXVIII. Züchte n, bestehend aus 
mindestens einem Reinblut-Stier 
in- oder ausländischer Herkunft und 4 
inländischen Kühen eigener Zucht 
(cf. NB. SU. VII) des Ausstellers . 100 R. u. 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. XXIX. Kuhco l lectio neu, be-
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stehend aus mindestens 5 ans^e- 
glichcnen Thieren inland. Herkunft

Kl. XXX. Jungviehcollection, 
bestehend aus nicht weniger als 6 
im Inlands geborenen weiblichen 
Thieren eigener Zucht (cf. NB. 
Kl. VII) des Ausstellers, nicht unter 
1 ’/2 Jahre alt, noch nicht in Milch, 
aber gedeckt von einem Neinblut- 
Stier......................................

I. Pr. 11. Pr. lll.Pr.

75 R. u. 1 slb. I br. Dpl.

25R.u. 1 slb. Ibr. Dpl.

(Gruppe 5. Bauernvieh.

Vieh im Besitz von Bauern concurrirt um:

a) Kopfpreise nach Ermessen der Preisrichter: 200 Nbl. ;
b) Preise, gestiftet vom Papendorfschen landw. Verein unb vertheilt 

durch eine Commission genannten Vereins, 20 Rbl. ;
c) die für Rein- und Halbblut ausgesetzten Preise, falls glaubwürdige 

Attestate über die Abstammung beigebracht worden sind.

Avtheilung III. Schafe.

G ï ii p P e 1. W о Hf ch a f e 
(vor dem 1. December 1896 geschoren).

Kl. I. Reinblütige Böcke in- oder aus­
ländischer Herkunft, nicht unter 
1 Jahr alt............................

Kl. II. M utte r s ch afe, inland. Her­
kunft, edler resp. veredelter Rasse, 
nicht unter 1 Jahr eilt ; ausgestellt 
müssen werden mindestens 2 Mutter­
schafe gleichen Alters...........

Kl. III. Collection, bestehend aus 
mindestens 1 reinblütigen Bock und 
6 Mutterschafen, nicht unter 1 Jahr­
alt ; die Mutterschafe müssen vom 
Aussteller gezüchtet nnd erzogen sein

I. Pr. II. Pr. III.Pr.

1 slb. 1 br. Dpl.

1 br. Dpl.

1 slb. 1 br. Dpl.
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Gruppe 2. Fleischschafe 
(vor bem 1. December 1896 geschoren).

l. Pr.
Ш. IV. Neinblütige Böcke in- ober 

ausländischer Herkunft, nicht unter
1 Jahr alt....................................... 1 slb.

Kl. V. M utters ch a f е, inländischer 
Herkunft, edler resp. veredelter Nasse 
nicht unter 1 Jahr alt; ausgestellt 
müssen werden mindestens 2 Mutter­
schafe gleichen Alters............

Kl. VI. Collection, bestehend aus 
mindestens 1 reinblntigcn Bock und 
ß Mutterschafen, nicht unter 1 Jahr­
alt ; die Mutterschafe müssen vom 
Aussteller gezüchtet und erzogen sein 1 slb.

ÄvtKeikung IV. Schwein e.

G r ii p p e 1. W e i s; e S ch w eine
mit ausgesprochen englischem Typus.

Kl. I. Eber weißer Nasse in- ober aus­
ländischer Herkunft im Alter von 
12 Monaten und darüber . . .

Kl. IL S a ii e n weißer Nasse inländischer 
Herkunft im Alter von 8 Monaten 
und darüber ............................

Kl. III. Collection, bestehend aus 
wenigstens einem Eber und 2 Sauen; 
letztere müssen vom Aussteller ge­
züchtet und erzogen sein und minde­
stens jede einmal Ferkel normal 
geworfen und gesäugt haben . .

Kl. IV. Fe r ke l c о l l e c t i о ne n, be­
stehend aus mindestens 6 Ferkeln 
desselben Wurfes, nicht unter 5 
Wochen alt, verkäuflich . . . .

1. slb.

1 slb.
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G r u p p c 2. Schwarze Schwei n e 
mit ausgesprochen englischem Typus.

Kl. V. Eber schwarzer Nasse in- oder 
ausländischer Herkunft iiu Alter von 
12 Monaten und darüber . . .

I. Pr.

1 slb.

II. Pr. III. Pr.

1 br. Dpl.

Kl. VI. Saue n schwarzer Rasse inlän­
discher Herkunft im Alter von 8 
Monaten und darüber .... —— 1 br. Dpl.

Kl. VII. Collection, bestehend aus 
wenigstens einem Eber und 2 Sauen; 
letztere müssen vom Aussteller ge­
züchtet und erzogen sein und min­
destens jede einmal Ferkel normal 
geworfen und gesäugt haben . . 1 slb. 1 br. Dpl.

Kl. VIII. Ferkelcol lectionen, be­
stehend aus mindestens 6 Ferkeln 
desselben Wurfes, nicht unter 5 
Wochen alt, verkünflich .... Dpl.



Leblose Objekte.

Abtheilnng VI. Vandwirthschaftliche Maschinen und (^eräthe.

Abtheilung VII. Vandwirthschaftlichc Produkte

4lbtheilung VIII. Vandwirthschaftliche Industrie-s'rrjcuqnisse 
(Molkerei-Erzeugnisse >»«L-^»âeàloNcП pro IMHi).

Abthcilnng IX. Vandwirthschaftliche Hülfömittel.

Abtheilnug X. Iorstwirthschaftliche Maschinen, Geräthe u. Produkte.

Eine Preisvertheilunc; in diesen Abtheilnngen VI—X incl. 
findet nicht statt; es soll den Ausstellern lediglich Gelegenheit 
geboten werden, die Besucher der Ausstelluug mit ihren Erzeug­
nissen bekannt zu machen. Der Comité faßt ins Auge, bei 
Vorhandensein genügender Geldmittel besonders „beachtenswerth" 
erscheinende Exponate dieser Abtheilungen nach Schluß der Aus­
stellung mit Einwilligung der Aussteller zurückzuhalten und die 
Gegenstände auf ihren Autzwerth für den Landwirth im Gebrauch 
durch eine Commission prüfen zu lasfen. Eine eventuelle Preis- 
vertheilmrg findet nach Veröffentlichung des Prüfungsresultates 
auf der Generalversammlung durch letztere statt.

ylbtheilnng Xi. Hausindustrie und ländliches vicwerbe.

Gruppe 1. Frauenarbeite u.

Kl. 1. Webe , Spinn-, Näh, Strick-, Häckel- und Klöppelarbeiteu. 

Kl. II. Kunstgewerbearbeiten.

An Preisen gelangen in dieser Gruppe zur Vertheilung 
15 Ehrengaben und Anerkennungsdiplome. Um die Ehrengaben 
concurriren nur Ausstelleriuneu bäuerliche« Staudes.
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Gruppe 2. Männerarbeiten.

Kl. I. Schmiede- und Schlosserarbeiten
I. Pr. II. Pr. III. Pr.
1 silb. 1 br. Dipl.

Kl. 11. Tischler- und Stellmacherarbeiten и // „
Kl. Ill. Böttcherarbeiten .... H II »
Kl. IV. Drechslerarbeiten .... II ff II
Kl. V. Sattlerarbeiten........................... ff „ II
Kl. VI. Korbmacherarbeiten .... ff ff ff
Kl. VII. Stroh-, Bast- u. Spahnarbeiten 
Kl. VI11. Kunstgewerbearbeiten. . .

ff ff ff
Diplome.

A b t h e i t u n g XII.

Nicht in vorstehendem Programme erwähnte Zndustrie- 
Erzeugnisse werden, soweit Raum vorhanden, nach Auswahl des 
Ausstellungs-Comito außer Preisbewerb zwar ziigelassen, finden 
jedoch keine Aufnahme in den Katalog.

Bei Gelegenheit der diesjährigen Wendenschen Ausstellung 
werden, wie im vergangenen Jahre, Pflegermedaillen des livl. 
Thierschutzvereins zur Vertheilung an solche Personen bäuerlichen 
Standes gelangen, die sich um die Pflege der Thiere verdient 
gemacht haben, sei es, daß sie als Besitzer, oder Bedienstete bei 
Besitzern von Thieren, sich in der Thierpflege hervorgethan haben.

Um diese Pflegermedaille concurriren nur Personen, die sich 
mit der Tbierpflege resp. Zucht beschäftigt haben, wenn von ihnen 
gepflegte resp. gezüchtete Thiere ausgestellt sind.

Daß Die ausgestellten Thiere von den Concurrenten selbst 
gepflegt resp. gezüchtet worden, ist durch ein von der betreffenden 
Gemeinde.Verwaltung resp. dem betreffenden Dienstherrn ausge­
stelltes Attestat, das bis zum 28. Juni abends beim (Somite 
einzureichen ist, zu beweisen.

Anmeldungen zur Concurrenz um die Pflegermedaille werden 
vom Comité bis zum 28. Juni abends angenommen.

Anfragen sind zu richten:

an daS „Ani>stellungs-(5omite in Wenden".
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Bemerkungen:

Unterschrift und Datum:

•) Wenn Thiere als verkäuflich gemeldet sind ohne Angabe des Preises werden sie als unverkäuflich betrachtet. Be
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